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Herzlich willkommen

Inklusion & Fachkräftesicherung

Am 26.09.2023

Es grüßt Sie Johannes Kasper-Morelly
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Inklusion & Fachkräftesicherung
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Vormittag

10:00 – 12:00 Uhr

• Informationen & Struktur EAA

• Aufgaben des Integrationsfachdienst

• Ausgleichsabgabe

• Vorurteile Behinderung und Beruf

• Grad der Behinderung und Gleichstellung

• Kündigungsschutz 

• Förderanträge Integrationsamt

• Fallbeispiel
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• im Auftrag des zuständigen Landesamtes für Soziales und 
Versorgung (LASV) wurden am 01.12.2022 an zehn 

Standorten im Land Brandenburg die Beratungsstellen 
eingerichtet

• zu den Aufgaben zählt: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
proaktiv anzusprechen und diese für die Ausbildung, 

Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und 
ihnen gleichgestellten Menschen zu sensibilisieren, 

Informationen & Struktur EAA
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• als trägerunabhängige Lotsen Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber bei Fragen zur Ausbildung, Einstellung, 
Berufsbegleitung und Beschäftigungssicherung von 
schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen 
zur Verfügung zu stehen und 

• im Rahmen konkreter Einzelfälle bei der Antragstellung von 
Förderleistungen der Rehabilitationsträger und des 
Integrationsamtes zu unterstützen sowie zeitnah Kontakt zu 
den zuständigen Ansprechpartnern herzustellen 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ol7okKVBdLw

Informationen & Struktur EAA
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https://www.youtube.com/watch?v=Ol7okKVBdLw
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Erreichbarkeit der EAAhttps://lasv.brandenburg.de/lasv/de/behinderung/integrationsamt/einheitlic
he-ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/uebersicht-der-einheitlichen-
ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/

https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/behinderung/integrationsamt/einheitliche-ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/uebersicht-der-einheitlichen-ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/
https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/behinderung/integrationsamt/einheitliche-ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/uebersicht-der-einheitlichen-ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/
https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/behinderung/integrationsamt/einheitliche-ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/uebersicht-der-einheitlichen-ansprechstellen-fuer-arbeitgeber/
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• bei behinderungsbedingten Leistungsproblemen am 

Arbeitsplatz

• bei Konflikten und Krisensituationen im Betrieb 

sowie bei Betriebsgesprächen

• bei Umsetzung im Betrieb

• beim Umgang mit Ämtern und Behörden

• bei drohenden oder bereits laufenden 

Kündigungsverfahren

Aufgaben des Integrationsfachdienst

Er informiert und berät Mitarbeiter:
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Der IFD unterstützt 

Menschen mit 

Schwerbehinderung 

sowie Menschen mit 

gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, 

auch wenn sie (noch) 

keinen  Schwerbehind

ertenausweis haben.
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• zum Kündigungsschutz für schwerbehinderte und 

gleichgestellte Menschen

• bei der Durchsetzung / Beantragung von 

Sozialleistungen, z.B. Grad der Behinderung, 

Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit, Reha 

Verfahren usw.

• bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz, 

wenn eine Beauftragung durch den 

Rehabilitationsträger vorliegt

Aufgaben des Integrationsfachdienst

Er informiert und berät Mitarbeiter:
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Der IFD unterstützt 

Menschen mit 

Schwerbehinderung 

sowie Menschen mit 

gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, 

auch wenn sie (noch) 

keinen  Schwerbehind

ertenausweis haben.
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• Auswirkungen von Erkrankungen / Behinderungen am Arbeitsplatz

• behinderungsbedingten Leistungsproblemen am Arbeitsplatz

• Schwerbehindertenrecht

• besonderem Kündigungsschutz für schwerbehinderte und 

gleichgestellte Mitarbeiter

• behinderungsgerechter Gestaltung von Arbeitsplätzen

• Präventionsmaßnahmen nach §84 SGB IX ( z.B. bei personen- 

oder betriebsbedingten Problemen im 

Beschäftigungsverhältnis)

Aufgaben des Integrationsfachdienst

Er informiert und berät Arbeitgeber:
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Der IFD ist 

Ansprechpartner 

für  Arbeitgeber sowie 

Betriebs- und 

Personalräte und 

Schwerbehindertenver

tretungen. 

https://www.ifd-brandenburg.de/

https://www.ifd-brandenburg.de/
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Ausgleichsabgabe
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Ausgleichsabgabe
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Ausgleichsabgabe
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Ausgleichsabgabe
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Ausgleichsabgabe

Weitere Informationen:

• unter https://www.iw-elan.de/

• unter https://www.iw-

elan.de/service/formularvoransichten/ finden 

Sie die mit der BIH abgestimmten Vordrucke der 

BA und die Erläuterungen der BA zum 

Anzeigeverfahren. 

• Unter https://www.rehadat-

ausgleichsabgabe.de/verstehen/videos-zur-

ausgleichsabgabe/index.html#berechnung findet 

man zwei Videos zur Ausgleichsabgabe.

• Selbst berechnen unter https://www.rehadat-

ausgleichsabgabe.de/beschaeftigen-

sparen/ersparnisrechner/online-rechner/

https://www.iw-elan.de/
https://www.iw-elan.de/service/formularvoransichten/
https://www.iw-elan.de/service/formularvoransichten/
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/verstehen/videos-zur-ausgleichsabgabe/index.html#berechnung
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/verstehen/videos-zur-ausgleichsabgabe/index.html#berechnung
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/verstehen/videos-zur-ausgleichsabgabe/index.html#berechnung
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/beschaeftigen-sparen/ersparnisrechner/online-rechner/
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/beschaeftigen-sparen/ersparnisrechner/online-rechner/
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/beschaeftigen-sparen/ersparnisrechner/online-rechner/
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Vorurteile 

Behinderung 

und Beruf

„Wir haben keine geeigneten Stellen für Menschen mit Behinderung“

• Menschen mit Behinderung brauchen keine „besondere“ Stelle. Sie können an der Stelle 
eingesetzt werden, für die sie durch ihre Ausbildung, ihr Studium, ihre Berufserfahrung 

oder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten geeignet sind.

„Menschen mit Behinderung sind nur gering qualifiziert“

• Im Gegenteil: 60 Prozent der arbeitsuchenden Menschen mit Behinderung haben eine 

Berufsausbildung oder ein Studium erfolgreich abgeschlossen.

• Gerade aufgrund ihrer Behinderung verfügen manche Menschen über besondere 

Fähigkeiten

Und: Menschen mit Behinderung sind oft hoch motiviert und engagiert.

Vorurteile Behinderung und Beruf
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Vorurteile 

Behinderung 

und Beruf

„Menschen mit Behinderung haben höhere Fehlzeiten“

• Oft haben Menschen mit Behinderung sogar geringere Fehlzeiten als ihre 

Kolleginnen und Kollegen ohne Behinderung. 

„Menschen mit Behinderung sind weniger leistungsfähig“

• Das ist nicht richtig. Viele Menschen mit Behinderung sind hoch leistungsfähig. 

Sie wollen zeigen, was in ihnen steckt.

• 81 Prozent der Arbeitgeber sehen keine generellen Leistungsunterschiede 

zwischen Beschäftigten mit und ohne Behinderung. (Quelle: Aktion Mensch, 

Inklusionsbarometer)

Vorurteile Behinderung und Beruf
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Vorurteile 

Behinderung 

und Beruf

Aktion Mensch Inklusionsbarometer Arbeit 2022 barrierefrei.pdf
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Grad der Behinderung
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Grad der Behinderung
Der Grad der Behinderung (GdB) ist ein Begriff aus dem Schwerbehindertenrecht. 
Er beziffert das Ausmaß einer Behinderung oder Erkrankung nach Zehnergraden 
abgestuft von 20 bis 100. Ab einem GdB von 50 gelten Menschen als 
„schwerbehindert“; mit einem GdB von 30 bis 40 ist es möglich, bei der Agentur 
für Arbeit die Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen zu beantragen.

Was bringt ein GdB in Arbeit & Beruf?

Im Arbeitsleben (bei der Bewerbung, Ausbildung, im laufenden Arbeitsverhältnis, 
bei Kündigung) gelten für Menschen mit Behinderungen oder Erkrankungen eine 
Reihe von Sonderrechten, um behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. 

Viele Arbeitgeber wissen aus vers. Gründen nicht wie viele SbM es im 
Unternehmen gibt. Daher ist es ratsam durch eine gute Unternehmenskultur die 
Mitarbeiter zu motivieren ihren Status selbstständig mitzuteilen. Win-Win-
Situation für beide Seiten, Ausgleichsabgabe verringert sich und 
Fördermöglichkeiten können genutzt werden.

Seite 23
26.09.23
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Gleichstellung

„Menschen mit einem GdB von 30 oder 40, die infolge ihrer 
Behinderung keinen geeigneten Arbeitsplatz bekommen können 
oder deren Arbeitsplatz in Gefahr ist, können auf Antrag von der 
Agentur für Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt 
werden. Arbeitgeber können durch die Gleichstellung von 
Mitarbeitenden unterstützende Leistungen bekommen.“

Mit einer Gleichstellung hat man allerdings nicht alle 
Nachteilsausgleiche, als bei einer anerkannten 
Schwerbehinderung (ab GdB 50).

Seite 25
26.09.23
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Kündigungsschutz

• Schwerbehinderte Menschen haben im Vergleich zu nicht behinderten Menschen einen 
besonderen Kündigungsschutz nach dem SGB IX. Der besondere Kündigungsschutz hat die 
Aufgabe, schwerbehinderte Beschäftigte vor behinderungsbedingten Nachteilen auf dem 
Arbeitsmarkt zu schützen und sie gegebenenfalls auszugleichen. Allerdings bedeutet das 
nicht, dass schwerbehinderten Mitarbeitern nicht gekündigt werden kann.

Zustimmung des Integrationsamts erforderlich

• Ohne die vorherige Zustimmung des Integrationsamts kann schwerbehinderten Menschen 
eine Kündigung vonseiten des Arbeitgebers nicht ausgesprochen werden. Der besondere 
Kündigungsschutz wirkt vor allem dann, wenn der Grund der Kündigung im Zusammenhang 
mit der Behinderung steht. Das gilt für jedes Beschäftigungsverhältnis. Bei beabsichtigter 
Kündigung von schwerbehinderten Menschen hat der Arbeitgeber daher nach den §§ 168 ff. 
SGB IX einen Antrag auf Zustimmung zur Kündigung zu stellen.

• Objektive Sachverhaltsermittlung wird durch das INA durchgeführt dabei werden beide Seiten 
gleichermaßen angehört.
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• technische und behinderungsbedingte Ausstattung von Arbeitsplätzen

z.B. Software, Umbauten, körperschonende Arbeitsgeräte, Hebetechniken

 Anteilig oder bis zum 100% Zuschuss

• Prämien für Auszubildene

• Prämien für neueingestellte Mitarbeiter

 bis zu 30.000€ auf 5 Jahre verteilt 

• Zuschüsse bei bestehenden Arbeitsverhältnissen

Wichtig !!! Immer den Kontakt zu Ihrer EAA-Fachberatung aufnehmen, bevor 

das Arbeitsverhältnis unterschrieben wird, da es für jeden Fall individuelle 

Fördermöglichkeiten gibt und wir Sie bei der Kommunikation mit den 

Leistungsträgern unterstützen können.
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Förderanträge Integrationsamt
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Quellen:

https://www.ifd-brandenburg.de/

Aktion Mensch Inklusionsbarometer Arbeit 2022 barrierefrei.pdf

https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/

https://www.bih.de/bih/

https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/

Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen 2022 / Bericht 

Bundesagentur für Arbeit
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https://www.ifd-brandenburg.de/
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/
https://www.bih.de/bih/
https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/
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Wir bedanken uns 

für Ihr Interesse
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Im Auftrag vom Landesamt für Soziales und Versorgung

Johannes Kasper-Morelly
Marktplatz 3
15230 Frankfurt (Oder)
EAA@lasv.brandenburg.de
j.kasper-morelly@eaa-bb.de
Tel.: 0152 / 56 47 38 49   Fax: 0335 / 50 08 08 21

Weitere Informationen und Inhalte der Präsentation können durch Frau Gräf 
(STIC) weitergeleitet werden.

mailto:EAA@lasv.brandenburg.de
mailto:j.kasper-morelly@eaa-bb.de
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